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Ausgabe 31/2007 vom 28. November 2007 
 

(E-Mail-Version) 
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1. Bekanntmachung der Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe Jockgrim: Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2006. 
 
 

Wasserversorgung 
Germersheimer Südgruppe 

Jockgrim 
 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 
 
Nach Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006 durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
am 13. November 2007 hat die Verbandsversammlung aufgrund des § 27 Abs. 3 der EigAnVO für 
Rheinland-Pfalz in der Sitzung am 13. November 2007 den Jahresabschluss 2006 der Wasserversorgung 
Germersheimer Südgruppe festgestellt und der Verbandsleitung die erforderliche Entlastung erteilt. 
 
 
Der Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer lautet wie folgt: 
 
Bestätigungsvermerk 

(gemäß § 322 HGB) 
 

für das 
Wasserwerk des Zweckverbandes für Wasserversorgung 

Germersheimer Südgruppe K.d.ö.R. 
Jockgrim 

 
zum 31.12.2006 

 
 
Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 



 

handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Betriebes. Meine 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (lDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Betriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter des Betriebes sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. 
 
Meine Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkung zu keinen den Bestätigungsvermerk 
betreffenden Einwendungen geführt: 
 
Für Altersteilzeitverhältnisse wurde die erforderliche Rückstellung nach § 249 Abs. 1 HGB in einer 
Größenordnung von T€ 455 nicht gebildet. 
 
Ohne diese Beurteilung weiter einzuschränken, weise ich darauf hin, dass die im Wirtschaftsjahr 2006 
veranlagten Zuschüsse Nutzungsberechtigter (empfangene Ertragszuschüsse) entgegen den Vorschriften 
des § 23 Abs. 3 EigAnVO entsprechend dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 (BStBl. I S. 361) durch 
direkte aktivische Absetzung an den Anschaffungskosten der im laufenden Jahr zugegangenen 
Verteilungsanlagen gekürzt wurden. 
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss mit der genannten Einschränkung den deutschen handelsrechtlichen und den 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Gesellschaft und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 
 
Ludwigshafen, den 27. August 2007 
 
Dr. Mario Burret, Wirtschaftsprüfer 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2006 mit Lagebericht und dem Bestätigungsbericht sowie dem 
Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer liegt in der Zeit vom 10. Dezember 2007 bis 21. Dezember 2007 
während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim, Jockgrim, Rülzheim sowie der 
Stadtverwaltung Wörth in deren Dienstzimmern öffentlich aus. 
 
 
 


2. Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Nichtöffentliche Sitzung des 
Schulträgerausschusses am Freitag, 30.11.2007. 




Die nächste nichtöffentliche Sitzung des Schulträgerausschusses findet am Freitag, 30. November 2007, 
14:30 Uhr, in der Aula der Integrierten Gesamtschule, Jahnstr. 20, 76780 Kandel, statt. 
 
 



 

Tagesordnung 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
 1. Schulentwicklungsplanung für den Landkreis Germersheim  
   
 2. Mitteilungen und Anfragen  
   
 
 
Gez. 
Dr. Fritz Brechtel 
Landrat 




Diese Bekanntgabe ergeht zur Information der Mitglieder des Kreistages, die nicht dem Ausschuss 
angehören. 









Amtsblatt Landkreis Germersheim, 28.11.2007 (E-Mail-Version !)
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